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DER FOURIER ff
Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9856 (WEMF 14. 11. 73)

Gersau, August 1975

Erscheint monatlich

48. Jahrgang Nr. 8

VON MONAT ZU MONAT

Das Rüstungsprogramm 1975
Erste Phase des Investitionsprogrammes 1975 — 1979

«Dar Z/T/ A?r Rz«7tt«g.rpo/zVz& w/ AT VtAge, t>o« A>r aW/pcA/wrAe» Lage ?/««£-

LAzgzge Ve«orgz/»g Ar Armee »?/7 e/7zer wög/zc/W iwVfaawe» ««z/ zaWe»7»«irtg getfagezzA'» Az/i-

rzz.s7M»g.
jBfn'f/;/ Art Bzz»Arra/er fozzz 27. /«»/' 19/5
z'Aer AT .SzfBerBez7rpo/z7/& ?» z/er AAuzezz

I. Dz'e RzWzzzzg.rprogrtf/,>/»7e

1. Die stürmische kriegstechnische Entwicklung, die im Zweiten Weltkrieg einsetzte und in
den Nachkriegsjahren mit kaum verminderter Intensität weiterlief, zwang unser Land in den

lahren seit Kriegsende zu grossen Anstrengungen, um mit der rüstungstechnischen Bereitschaft
der Armee auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Die Modernisierung und Verstärkung unserer
materiellen Rüstung bediente sich des Instruments der RzVTYz/zzgrprogrzz/zz/zze, von denen in den
letzten 25 fahren eine stattliche Anzahl verwirklicht worden sind.

Die Serie der Rüstungsprogramme setzte mit dem Rüstungsprogramm von 1951 ein, das unter
dem Eindruck des Krieges in Korea eine umfangreiche Liste von Kriegsmaterial und Bauten

enthielt, deren Beschaffung und Erstellung sich über mehrere fahre erstrecken sollte. Beschleu-

nigt von der Ungarn- und Suezkrise folgte wenige fahre später das Sofortprogramm 1956 und
das Rüstungsprogramm 1957.

Eine weitere wichtige Etappe auf dem Weg dieser militärischen Materialbeschaffungspro-
gramme waren die Rüstungsprogramme 1961 und 1965, mit denen die materiellen Verstärkun-
gen der Armee ermöglicht werden sollten, die sich aus der in verschiedener Hinsicht neuen
Verteidigungskonzeption ergab, welche der Truppenordnung 1961 zugrunde lag.

Vom Jahre 1968 hinweg wurde zum System der jährlichen Rüstungsprogramme übergegangen,
wobei das fahr 1968 sogar ein Programm I und II erlebte. Die neue Praxis wurde vom
Bundesrat damit begründet, dass technisch eindeutig abgeklärtes und somit beschaffungs-
reifes Kriegsmaterial ohne Zeitverlust zur Beschaffung vorgeschlagen werden müsse, ohne auf
das nächste Rüstungsprogramm warten zu müssen; anderseits sollte vermieden werden, dass

Beschaffungen unter Zeitdruck beantragt werden, auch wenn sie noch nicht in allen Teilen
beschaffungsreif sind. Somit ist seit 1968 alljährlich ein umfangmässig beschränkteres Rüstungs-
Programm verabschiedet worden.

2. Rüstungsprogramme sind langfristige Beschaffungspläne für Rüstungsmaterial (Waffen.
Geräte, Material aller Art, Munition, Fahrzeuge, Flugzeuge — früher auch Teile der militari-
sehen Infrastruktur, also Bauten). Diese Programme enthalten die von Armeeleitung und
Bundesrat zur Beschaffung vorgeschlagenen Rüstungsgüter, die als beschaffungsreif beurteilt
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